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Erwägungen

E. 1
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid in einer strafrechtlichen
Angelegenheit. Er schliesst das Verfahren nicht ab; es handelt sich um einen
Zwischenentscheid, gegen den nach Art. 94 BGG die Beschwerde in Strafsachen ( Art. 78
ff. BGG ) wegen Rechtsverzögerung offensteht. Es ist allerdings Sache der
Beschwerdeführerin, sowohl darzulegen, dass die Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind,
soweit das nicht offensichtlich ist ( Art. 42 Abs. 2 BGG ; BGE 133 II 249 E. 1.1; 353 E. 1),
als auch, dass der angefochtene Entscheid Bundesrecht verletzt ( BGE 135 III 127 E. 1.6 S.
130; 134 II 244 E. 2.1 und 2.2 S. 245 f.; je mit Hinweisen).

E. 2
Das Obergericht hat im angefochtenen Beschluss den Ablauf des Strafverfahrens mit den
einzelnen Verfahrensschritten dargelegt und ist zum Schluss gekommen, die
Staatsanwaltschaft führe das Verfahren mit der gebotenen Beschleunigung, von einer
Rechtsverzögerung könne keine Rede sein. Dabei erwähnt das Obergericht (S. 11 E. 3.5)
auch eine unangefochten gebliebene Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 4. Februar
2019, in welchem diese dem amtlichen Verteidiger u.a. darlegte, dass sie seine Mandantin
aufgrund eines Gutachtens und eines Telefonats des fallführenden Staatsanwaltes mit ihr für
vernehmungsfähig halte. Im Rechtsverzögerungsverfahren sei indessen auf die Vorbringen
im Zusammenhang mit ihrer Begutachtung nicht weiter einzugehen.

Die Beschwerdeführerin bringt in ihrer Beschwerde im Wesentlichen vor, die Behauptung
des Obergerichts, sie habe die Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 4. Februar 2019 nicht
angefochten, sei unwahr bzw. eine Lüge. Sie legt eine entsprechende Beschwerde vom 18.
Februar 2019 ins Recht, zusammen mit einem Zustellnachweis, wonach sie am 18. Februar
2019 eine Sendung ans Obergericht aufgab, welche am 21. Februar 2019 zugestellt wurde.
Es ist daher durchaus möglich, dass die Beschwerdeführerin die Verfügung der
Staatsanwaltschaft vom 4. Februar 2019 angefochten hat und das Obergericht im
angefochtenen Entscheid diesbezüglich einem Irrtum unterlegen ist bzw. diese Beschwerde
fälschlicherweise einem anderen Verfahren zugeordnet hat. Das wäre insofern
nachvollziehbar, als die Beschwerdeschrift vom 18. Februar 2019 sehr unübersichtlich ist
und ein eigentliches Sammelsurium verschiedenartiger Anträge enthält, was erklären
könnte, dass der Antrag Nr. 8 (von insgesamt 12) auf Aufhebung der Verfügung vom 4.
Februar 2019 übersehen worden sein könnte. Gegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens
war indessen einzig Frage, ob die Staatsanwaltschaft das Verfahren verschleppt hat oder
nicht. Dies hat das Obergericht auch zum Ausdruck gebracht mit dem zutreffenden
Hinweis, dass auf allfällige (inhaltliche) Einwände der Beschwerdeführerin im
Zusammenhang mit ihrer Begutachtung im Rechtsverzögerungsverfahren nicht weiter
einzugehen sei. Der Einwand, das Obergericht sei zu Unrecht davon ausgegangen, sie habe



die Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 4. Februar 2019 nicht angefochten, ist somit
nicht geeignet, den angefochtenen Beschluss des Obergerichts als bundesrechtswidrig
erscheinen zu lassen.

Soweit die Beschwerdeführerin das Verfahren inhaltlich kritisiert und insbesondere geltend
macht, über die Folgen des Unfalls vom 3. August 2011 sei noch nie ein rechtsgenügendes
Gutachten erstellt worden und die Gutachterin, welche ihre Vernehmungsfähigkeit
bescheinigt habe, sei fachlich nicht ausreichend kompetent gewesen, gilt das Gleiche. Mit
solchen Ausführungen kann sie den Vorwurf, die Staatsanwaltschaft habe das Verfahren
verschleppt, nicht mit Erfolg begründen, sie gehen mithin an der Sache vorbei.

E. 3
Aus den Ausführungen in der Beschwerdeschrift ergibt sich somit nicht, inwiefern die
Abweisung der Rechtsverzögerungsbeschwerde durch das Obergericht Bundesrecht
verletzt, und das ist auch nicht ersichtlich. Auf Beschwerde ist daher wegen Verletzung der
gesetzlichen Begründungspflicht im vereinfachten Verfahren nicht einzutreten. Auf die
Erhebung von Kosten kann ausnahmsweise verzichtet werden ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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